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Zitat

die bewahre ich bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres auf und vernichte sie
dann.
Ob es eine gesetzliche Regelung dazu gibt, weiß ich gar nicht.

Das hört sich sinnvoll an. Wenn mich nicht alles täuscht, kann ein Zeugnis innerhalb eines
Jahres gerichtlich überprüft werden - da könnten dann vielleicht auch die Fehlzeiten (und die
Entschuldigungen) wichtig sein (?).
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